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Neuntes Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes und zur Zustimmung des 
Landtags zur Unterzeichnung des Vertrages zwischen dem Landtag Nordrhein
Westfalen und dem Landtag Brandenburg über das Versorgungswerk der Mitglieder 
des Landtags Nordrhein-Westfalen und des Landtags Brandenburg 

Artikel I 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (AbgG NRW) vom 5. April 
2005 (GV NRW S. 252), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14 Februar 2012 (GV NRW 
S. 96), wird wie folgt geändert: 

1 § 10 Absatz 12 erhält folgende Fassung: 

,,(12) Die Satzung kann vorsehen, dass andere Landesparlamente der Bundesrepublik 
Deutschland dem Versorgungswerk beitreten können. Der Beitritt bedarf der Zustim
mung des Landtags Nordrheln-Westfalen." 

2. Nach § 15 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 entfällt die Jährliche Anpassung der Abge
ordnetenbezüge zum 1 Juli 2013 und zum 1 Juli 2014." 

Artikel 11 
Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen 

und des Landtags Brandenburg 

Die Präsidentin des Landtags Nordrheln-Westfalen wird ermächtigt, den In der Anlage zu 
diesem Gesetz beigefügten Vertrag zwischen dem Landtag Nordrheln-Westfalen und dem 
Landtag Brandenburg über das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags NordrheIn
Westfalen und des Landtags Brandenburg Im Namen des Landtags Nordrhein-Westfalen zu 
unterzeichnen. 

Artikel 111 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt mit seiner Verkündung In Kraft. 

Düsseldorf, den 20. JUni 2013 

Canna Gödecke 
Präsidentin 





Anlage: 

Vertrag zwischen 
dem Landtag Nordrhein-Westfalen und dem Landtag Brandenburg 

über das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrhein-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg 

Der Landtag Nordrheln-Westfalen, vertreten durch die Präsidentin des Landtags, 

und der Landtag Brandenburg, vertreten durch den Präsidenten des Landtags, 

schließen nachstehenden Vertrag: 

Artikel 1 
Name, Sitz und Mitgliedschaft 

(1) Das Versorgungswerk der Mitglieder des Landtags Nordrheln-Westfalen trägt ab Beginn 
der 6. Wahlpenode des Landtags Brandenburg den Namen "Versorgungswerk der Mitglieder 
des Landtags Nordrheln-Westfalen und des Landtags Brandenburg (VL T)" Das Versor
gungswerk hat seinen Sitz In Düsseldorf. 

(2) Die Abgeordneten des Landtags Brandenburg, die ab Beginn der 6. Wahlperiode oder 
später dem Landtag Brandenburg angehören, Sind Mitglieder Im Versorgungswerk der Mit
glieder des Landtags Nordrheln-Westfalen und des Landtags Brandenburg (im Folgenden: 
Versorgungswerk). Dies gilt nicht für die Abgeordneten, die zu Beginn der 6. Wahlpenode 
bereits die Höchstversorgung nach den §§ 11 und 12 des Abgeordnetengesetzes Branden
burg In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Oktober 2007, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11 Februar 2013, erreicht haben. 

Artikel 2 
Rechtsgrundlagen 

(1) Die Rechte und Pflichten der Mitglieder und sonstigen Leistungsberechtigten des Versor
gungswerks ergeben Sich aus den Bestimmungen dieses Vertrages, aus § 10 des Abgeord
netengesetzes Nordrhein-Westfalen vom 05. April 2005 und § 15 des Abgeordnetengesetzes 
Brandenburg vom .. 2013 sowie aus der Satzung des Versorgungswerks In der jeweils gel
tenden Fassung. 

(2) Das Versorgungswerk kann von den Vertragspartnern Auskünfte über die Mitglieder und 
sonstigen Leistungsberechtigten einholen, soweit die Auskünfte für die Feststellung der Mit
gliedschaft, der Beitragspflicht oder der Versorgungsleistung erforderlich Sind. 
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Artikel 3 
Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung besteht aus Insgesamt 30 Vertretern sowie Stellvertretern In 

gleicher Anzahl. Die Festlegung der Anzahl der Vertreter aus den jeweiligen Ländern erfolgt 
Im Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen des Landtags Nordrheln-Westfalen und des 
Landtags Brandenburg. Die Vertreter sind unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 
Die nordrheln-westfälischen und die brandenburgischen Mitglieder des Versorgungswerks 
(Landesgruppen) wählen zu Beginn der Wahlpenode ihres jeweiligen Landtags die auf sie 
entfallenden Vertreter für die Dauer der jeweiligen Wahlpenode. Wählbar und wahlberechtigt 
Sind nur Mitglieder des Versorgungswerks. Das Nähere bestimmt die Wahlordnung als Be
standteil der Satzung. 

(2) Die Vertreterversammlung wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden sowie seinen zweiten 
Stellvertreter auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Nordrheln-Westfalen und seinen 
ersten Stellvertreter auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Brandenburg. Die Amtsdau
er der Gewählten nchtet Sich nach der Amtsdauer der jeweils vorschlagsberechtigten Lan
desgruppe der Vertreterversammlung. 

(3) Die Vertreterversammlung ISt beschlussfähig, wenn von jeder Landesgruppe der Vertre
terversammlung mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend 1St. Ist die Beschlussfähigkeit 
nicht gegeben, Wird die Vertreterversammlung erneut einberufen. In dieser Sitzung ISt sie 
auch beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte aller Mitglieder anwesend 1St. ZWischen bel
den Sitzungen müssen mindestens zwei Tage liegen. 

(4) Die Beschlüsse bedürfen der Zustimmung der Vertreter belder Landesgruppen (Pnnzlp 
der doppelten Mehrheiten), soweit dieser Vertrag oder die Satzung keine anderen Regelun
gen vorsehen. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
der Jeweiligen Landesgruppe gefasst. Beschlüsse über den Erlass oder die Änderung der 
Satzung einschließlich der Wahlordnung bedürfen einer qualifizierten Mehrheit von zwei Drit
teln aller Mitglieder der Vertreterversammlung zuzüglich einer Stimme. 

(5) Die Sitzungen der Vertreterversammlung können sowohl am Sitz des Landtags Nord
rhein-Westfalen als auch am Sitz des Landtags Brandenburg stattfinden. Die Vertreterver
sammlung ISt einzuberufen, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder oder zwei Drittel der Vertreter 
einer Landesgruppe dies verlangt. 

(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 erhöht sich die Anzahl der Mitglieder der Vertreterver
sammlung für die Zeit bis zum Ende der Amtsdauer der bestehenden Vertreterversammlung 
auf Insgesamt 45 Mitglieder sowie Stellvertreter In gleicher Anzahl. Der Landtag Branden
burg wählt zu Beginn der 6. Wahlpenode 15 Vertreter sowie Stellvertreter In gleicher Anzahl 
In die bestehende Vertreterversammlung, davon zehn Vertreter sowie Stellvertreter für die 
Dauer der 6. Wahlpenode des Landtags Brandenburg und fünf Vertreter sowie Stellvertreter 
für die Zeit bis zum Ende der Amtspenode der bestehenden Vertreterversammlung. Die er
weiterte Vertreterversammlung erlässt In ihrer ersten gemeinsamen Sitzung nach der Wahl 
der Neumitglieder die neue Satzung für das Versorgungswerk. 
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Artikel 4 
Vorstand 

(1) Die Vertreterversammlung beschließt spätestens In ihrer letzten Sitzung vor Ablauf der 
16. Wahlpenode des Landtags Nordrheln-Westfalen über eine Satzungsregelung zur Be
stimmung der Größe und Zusammensetzung des Vorstands ab dem Beginn der 17 Wahlpe
node des Landtags Nordrheln-Westfalen. Die Regelung muss eine angemessene Vertretung 
belder Landesgruppen Im Vorstand sowie bel den Innerhalb des Vorstands zu besetzenden 
Ämtern (Vorsitz und Stellvertretung) vorsehen. Maßgeblich hierfür ISt das Verhältnis der ge
setzlichen Mitgliederzahlen des Landtags Nordrheln-Westfalen und des Landtags Branden
burg. Die Mitglieder des Vorstands werden von der Vertreterversammlung einzeln und ge
heim gewählt. Jede Landesgruppe In der Vertreterversammlung hat das Vorschlagsrecht für 
so viele Mitglieder, wie ihr nach der Satzungsregelung zustehen, mindestens jedoch für zwei 
Mitglieder Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder entspricht der Amtsdauer der jeweils vor
schlagsberechtigten Landesgruppe In der Vertreterversammlung. 

(2) Bereits vor der Beschlussfassung über eine neue Satzungsregelung wählt die Vertreter
versammlung auf Vorschlag der Gruppe der Vertreter aus Brandenburg zusätzlich zwei Mit
glieder für die Dauer der 6. Wahlpenode des Landtags Brandenburg In den Vorstand. Sieht 
die neue Satzungsregelung mehr als zwei Vorstandsmitglieder auf Vorschlag der Gruppe der 
Vertreter aus Brandenburg vor, endet ihre Amtsdauer ebenfalls mit dem Ablauf der 6. Wahl
periode des Landtags Brandenburg. 

(3) Der Vorstand tagt mindestens einmal jährlich am Sitz des Landtags Brandenburg. 

Artikel 5 
Rechtsaufsic ht 

(1) Die VersIcherungsaufsIcht sowie die KörperschaftsaufsIcht über das Versorgungswerk 
führt das Finanzmlnlstenum Nordrheln-Westfalen Im Benehmen mit dem für die VersIche
rungsaufsIcht zuständigen Ministenum des Landes Brandenburg. Dieses ist befugt, Vertreter 
zu den Sitzungen der Vertreterversammlung und des Vorstands zu entsenden. 

(2) Das Versorgungswerk leitet den geprüften Jahresabschluss dem nach Absatz 1 zustän
digen Minlstenum des Landes Brandenburg zu. 

Artikel 6 
Vollstreckung von Verwaltungsakten 

Auf die Vollstreckung von Verwaltungsakten des Versorgungswerks Im Land Brandenburg 
findet das Verwaltungsvollstreckungsgesetz des Landes Brandenburg Anwendung. 
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Artikel 7 
Vermögen und Kosten 

(1) Das von den Mitgliedern des Versorgungswerks eingebrachte Vermögen wird gemein
sam verwaltet. 

(2) Die bis zum Beginn der 6. Wahlpenode des Landtags Brandenburg erworbenen Ansprü
che der Mitglieder des Versorgungswerks der Mitglieder des Landtags Nordrheln-Westfalen 
(VLT NRW) bleiben unberührt. Zum letzten Tag der 5. Wahlpenode des Landtags Branden
burg erstellt das VL T NRW eine Zwischenbilanz. Die zu diesem Bilanzstichtag ausgewiese
nen Aktiva und Passiva sowie alle stillen Reserven und stillen Lasten werden In wirtschaftli
cher Hinsicht dauerhaft den zu diesem Zeitpunkt dem VL T NRW angehörenden Mitgliedern 
zugerechnet. Über weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Ansprüche nach Satz 1 ent
scheidet der gemeinsame Vorstand. 

(3) Die Verwaltungskosten werden anteilig Im Verhältnis der gesetzlichen Mitgliederzahlen 
des Landtags Nordrheln-Westfalen und des Landtags Brandenburg auf die jeweiligen Lan
desparlamente umgelegt und vom Landtag Nordrheln-Westfalen eingezogen. Dies gilt nicht 
für Reisekosten und Aufwandsentschädigungen der Mitglieder, die jeder Landtag allelne 
trägt. 

Artikel 8 
Beiträge 

Nach Beginn der 6. Wahlpenode des Landtags Brandenburg führt der Landtag Brandenburg 
die Beiträge seiner Mitglieder nach § 5 Absatz 2 des Abgeordnetengesetzes Brandenburg an 
das Versorgungswerk ab. Die Zahlung erfolgt monatlich. Die für die Zeit zWischen der Konsti
tUierung des Landtags Brandenburg der 6. Wahlpenode und dem 31 Dezember 2014 ent
standenen Beiträge der Mitglieder des Landtags Brandenburg müssen spätestens bis zum 
31 Dezember 2014 beim Versorgungswerk eingegangen sein. 

Artikel 9 
Kündigung 

(1) Dieser Vertrag kann von jedem der vertragsschließenden Landtage mit einer Fnst von 
drei Jahren zum Ablauf seiner jeweiligen Wahlpenode gekündigt werden. Um einen Wechsel 
des Versorgungssystems während der laufenden Wahlpenode zu vermelden, wird eine Kün
digung durch den Landtag Nordrheln-Westfalen für die brandenburgischen Mitglieder des 
Versorgungswerks erst mit Ablauf der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wahlpenode wirksam. 
Vor Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrages ISt eine Kündigung ausge
schlossen. 

(2) Im Fall einer Kündigung des Vertrages findet keine VermögensauseInandersetzung statt. 
Die von den Mitgliedern des Versorgungswerks eingebrachten Beiträge verbleiben Im Ver
mögen des Versorgungswerks; die zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages erworbe
nen Anwartschaften sowie Ansprüche wegen der Nichterfüllung der Wartezeit für eine Alters
rente bleiben bestehen, soweit sie nicht durch Maßnahmen zur Deckung von Fehlbeträgen 
oder zum Ausgleich von Bilanzverlusten gemindert werden. Solange Anwartschaften auf 
Leistungen bestehen oder Renten aus dem Versorgungswerk gezahlt werden, sind nach der 
Kündigung die Verwaltungskosten anteilig Im Verhältnis der nordrheln-westfälischen zu den 
brandenburgischen Mitgliedern zu tragen. 

(3) Soweit über die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 hinausgehende Maßnahmen zu tref
fen sind, regeln die Vertragspartner diese Im gegenseitigen Einvernehmen. 
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Artikel 10 
Inkrafttreten 

Dieser Vertrag tritt nach Zustimmung des Landtags Brandenburg und des Landtags Nord
rhein-Westfalen am ersten Tag des Monats In Kraft, der auf den Austausch der Vertragsur
kunden folgt. 

Düsseldorf, den. 

Canna Gödecke 
(PräSidentin des Landtags 
Nordrheln-Westfalen) 

Potsdam, den. 

Gunter Fritsch 
(PräSident des Landtags Brandenburg) 


